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 Veröffentlicht am 25.07.2019

Norm

ABGB §364a

ABGB §364b

1. ABGB § 364a heute

2. ABGB § 364a gültig ab 01.01.1917 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 69/1916

1. ABGB § 364b heute

2. ABGB § 364b gültig ab 01.01.1917 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 69/1916

Rechtssatz

Eine Haftung nach §§ 364b iVm 364a ABGB ist ausgeschlossen, wenn die Schäden am Gebäude auch auf

Baugebrechen zurückzuführen sind, die schon als solche, also unabhängig von der Einwirkung vom Nachbargrund,

wegen der Gefährdung von Personen oder Sachen zu einem Einschreiten der Baubehörde führen müssten.Eine

Haftung nach Paragraphen 364 b, in Verbindung mit 364a ABGB ist ausgeschlossen, wenn die Schäden am Gebäude

auch auf Baugebrechen zurückzuführen sind, die schon als solche, also unabhängig von der Einwirkung vom

Nachbargrund, wegen der Gefährdung von Personen oder Sachen zu einem Einschreiten der Baubehörde führen

müssten.
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